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I BEGRÜNDUNG

1. Anlass der Planaufstellung

Mit der Durchführung einer 4 . Änderung des Bebauungsplanes „Zwischen den 
Wegen“ reagiert die Gemeinde Niedereschach auf die Bedarfsanmeldung eines 
bereits im Gebiet angesiedelten Gewerbebetriebs. Die Firma ist ein zertifizierter 
Entsorgungsfachbetrieb und hat sich auf die Entsorgung von flüssigen und festen 
Abfallstoffen sowie Rohr-/ Kanalreinigungen spezialisiert. Darüber hinaus wird ein 
genehmigtes Zwischenlager für flüssige Abfallstoffe wie Bohr- und 
Schleifölemulsionen, Öl- Wassergemische, Altöle, Fettabscheider, etc. am 
Standort Niedereschach betrieben. Aufgrund der guten Betriebsentwicklung und 
der daraus resultierenden Erweiterungsabsicht werden innerhalb des jetzigen 
Firmenareals zusätzliche Lagerflächen im Zuge der oben beschriebenen 
Tätigkeitsfelder benötigt.  
Die Gemeinde kommt dieser guten Entwicklung und der Bedarfsanmeldung nach 
und möchte durch die Bebauungsplanänderung, welche im Wesentlichen die für 
die Betriebserweiterung notwendige Vergrößerung der Industriegebietsfestsetzung 
zum Inhalt hat, die planungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen.

2. Plangebiet

2.1 Geltungsbereich und Umschreibung des Plangebietes

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortstrand von Niedereschach 
unmittelbar westlich der Landstraße L423.  

2.2 Bestandssituation und derzeitige Nutzung

Die ausgewiesenen Bauflächen sind bereits überwiegend bebaut und werden 
plangerecht gewerblich genutzt. 

2.3 Anbindung / Zufahrt

Die Anbindung des Gewerbegebietes „Zwischen den Wegen“ erfolgt aus der 
angrenzenden Landstraße L423, so daß der geplante Verkehrsweg öffentlicher 
Zweckbestimmung über das vorhandene Erschließungssystem erreicht werden 
kann. 
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3. Planerische Ausgangssituation

3.1 Eigentumsverhältnisse

Die Baugrundstücke innerhalb der Planfläche befinden s ich zum Zeitpunkt der 
Planauf stellung bereits überwiegend in Privateigentum. 

3.2 Planungsrecht – übergeordnete Planungen

Flächennutzungsplan 
Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 2009 der Verwaltungsgemeinschaft  
Villingen-Schwenningen ist der Standort als gewerblich genutzte Fläche 
ausgewiesen. 

3.3 Schutzgebiete / Ökologische Belange

Schutzgebiete und ökologische Belange sind durch die 
Bebauungsplanänderung nicht betroffen. Eine Beeinträchtigung angrenzender 
Flächen und Nutzungen ist nicht erkennbar. 
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4. Wesentliche Planinhalte

4.1 Planungsziele / Leitgedanken

Im Wesentlichen soll die Bebauungsplanänderung die angemeldete 
Betriebserweiterung durch die Vergrößerung des GI-Anteils auf Bauplatz 14 
ermöglichen (siehe Planausschnitt). 

Planausschnitt: rot: geplante Gebietsabgrenzung / grau: rechtskräftige Gebietsabgrenzung 
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4.2 Planungskonzept

4.2.1 Erschließung

Die verkehrliche Erschließung der Plangebietsfläche erfolgt über die vorhande- 
nen Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes „Zwischen den Wegen“, wel- 
che an die Landstraße L423 „Dauchinger Straße“ angebunden sind. Zur 
Sicherung der landwirtschaftlichen Nutzung ist eine Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung im zeichnerischen Teil eingetragen. 

4.2.2 Ver- und Entsorgung

Ist nicht erforderlich. 

5. Begründung der Planungsrechtlichen Festsetzungen

5.1 Art der baulichen Nutzung

Industriegebiet (GI) : Wird in der Fläche um das notwendige Maß vergrößert 

Gewerbegebiet (GE) 
und eingeschränktes 
Gewerbegebiet(GEE)  
wird nicht geändert. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl 
Wird nicht geändert. 

Gebäudehöhen 
Wird nicht geändert 

5.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen; Stellung baulicher Anlagen

Wird nicht geändert. 

5.4 Grenzen des Geltungsbereiches

Wird nicht geändert. 

5.5 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Die räumliche Lage ergibt sich im Wesentlichen aus dem zeichnerischen Teil 
der Satzung. 
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6. Auswirkungen der Planung

6.1 Städtebauliche Auswirkungen des Plangebietes

Es ergeben sich aufgrund der Planung keine Auswirkungen auf die vorhandene 
gewerbliche Erschließung. 

6.2 Verkehrliche Situation

Die Verkehrsbelastung verändert sich nicht. 

6.3 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen

Aufgrund der festgesetzten Gebietsabstufung sind keine zusätzlichen negativen 
Auswirkungen auf die angrenzende Bebauung zu erwarten. 

6.4 Auswirkungen auf Mensch und Gesundheit

Durch die geplante Bebauungsplanänderung ist die natürliche Erholungsfunktion 
nicht negativ betroffen. 

6.5 Auswirkungen auf Natur- und Landschaft

Es sind keine zusätzlichen Auswirkungen auf Natur- und Landschaft vorhanden. 

6.6 Finanzielle Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt

Keine. 

7 Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) 

- Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. 
416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2014 (GBl. S. 501) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV0) vom 18.12.1990 

- Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2015 (GBl. 
2016 S. 1)
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Niedereschach, den  

Martin Ragg 
Bürgermeister 


